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Vertrauen ist für alle Unternehmungen das große Betriebs-
kapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann.
Es schafft auf allen Gebieten die Bedingungen gedeihlichen
Geschehens.
Albert Schweizer

D
ie Situation

M
it der W

erkstättenverordnung (W
V

O
) w

erden die fachlichen A
nfor-

derungen an eine W
erkstatt für behinderte M

enschen (W
erkstatt)

und die Verfahren zur A
nerkennung als W

erkstatt geregelt. 
G

em
äß § 12 A

bs. 1 Satz 3 W
V

O
 soll die W

erkstatt einen Jahresab-
schluss erstellen. A

ufgrund des Zusam
m

enhangs m
it den in § 12

A
bs. 1 Satz 1 und 2 W

V
O

 geforderten betriebsw
irtschaftlichen und

kaufm
ännischen G

rundsätzen ergibt sich für die W
erkstatt eine

Pflicht zur A
ufstellung eines gesonderten Einrichtungsabschlusses,

der zum
indest aus einer B

ilanz und G
ew

inn- und Verlustrechnung
besteht. W

eitergehende A
ufstellungspflichten, die sich aus den

Rechnungslegungsvorschriften für den Einrichtungsträger ergeben,
z.B. A

nhang und/oder Lagebericht, bleiben von den Vorschriften 
der W

V
O

 unberührt.
Sofern der Träger der W

erkstatt auch sonstige Einrichtungen und
B

ereiche von insgesam
t nicht unw

esentlicher B
edeutung unterhält,

w
ie z.B. Sonderkindergärten, W

ohnheim
e für M

enschen m
it B

ehin-
derungen, Verm

ögensverw
altung, die nicht unm

ittelbar der W
erk-

statt zuzuordnen sind, sind diese nicht in den Jahresabschluss der
W

erkstatt einzubeziehen. D
er gesetzlich vorgeschriebene Jahresab-

schluss der W
erkstatt kann auf der G

rundlage einer gesonderten
B

uchhaltung aufgestellt oder rechnerisch aus einem
 G

esam
tab-

schluss des Trägers abgeleitet w
erden.

Ihre Problem
stellung

A
ls Leiter der Einrichtung stehen Sie unm

ittelbar in der Verpflich-
tung, die gesetzlichen Vorschriften um

zusetzen, um
 Ihrer Sorgfalts-

pflicht nachzukom
m

en. A
ls Träger der W

erkstatt erkennen Sie die
B

edeutung der Rechnungslegungsverpflichtung auch für die A
ner-

kennung als steuerbegünstigter Zw
eckbetrieb und die A

usw
irkun-

gen auf das Spendenw
esen.

D
ie U

m
setzung der Erfordernisse ist w

egen der Kom
plexität der 

M
aterie und ständiger Einbindung neuer Rechtsnorm

en in Verbin-
dung m

it m
angelndem

 zeitlichen H
andlungsspielraum

 oftm
als

schw
ierig. V

ielleicht überlegen Sie, ob Sie bestim
m

te A
rbeiten 

fachgerecht außerhalb Ihres U
nternehm

ens erledigen lassen. 

U
nsere U

nterstützung
W

ir übernehm
en diese A

rbeiten in dem
 von Ihnen gew

ünschten
Rahm

en. Sie bestim
m

en den U
m

fang unserer Leistungen und die
»Schnittstelle«, an der w

ir m
it unserer Tätigkeit beginnen. Im

 Einzel-
nen bieten w

ir Ihnen unsere U
nterstützung bei den nachfolgenden

A
rbeiten an:

• 
Prüfung des Jahresabschlusses

• 
Erm

ittlung und Verw
endung des A

rbeitsergebnisses
• 

B
erechnung der Rücklage zum

 A
usgleich von Ertragsschw

an-
kungen, der Rücklage für Ersatz- und M

odernisierungs-
investitionen und der A

bschreibungsrücklage
• 

Ü
berprüfung der Einrichtung unter steuerlichen 

G
esichtspunkten

• 
Erstellen der Steuererklärungen und Korrespondenz 
m

it der Finanzverw
altung

D
urch regelm

äßige Inform
ationen zum

 Steuer- und  W
irtschaftsrecht

halten w
ir Sie auf dem

 Laufenden. Ihre Fragen zur G
em

einnützigkeit
beantw

orten w
ir gern. 

U
nsere B

eratungs- und Prüfungstätigkeit w
ird ergänzt 

durch Sem
inarveranstaltungen.

Ihr A
nsprechpartner:

D
ipl.-Kfm

. Jens Klein H
elm

kam
p
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